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1 Management Summary 

Dieses Management Summary fasst die Analyse in den Bereichen Organisation und Prozesse, die daraus abge-

leiteten Feststellungen sowie die darauf aufbauenden Empfehlungen zusammen. Die Kapitel «Ausgangslage, 

Aufgabenverständnis, Grundlagen und Methodik» sowie «Fragestellungen» sind bereits übersichtlich und schnell 

erfassbar dargestellt. Als Zusammenfassung aus diesen Kapiteln ist hier lediglich festzuhalten, dass Brandenber-

ger+Ruosch eine externe Organisations- und Prozessanalyse basierend auf einer beschränkten Akteneinsicht 

und strukturierten Interviews durchgeführt hat. Es erfolgte keinerlei Überprüfung und Einordnung von Inhalten 

wie Kosten, Flächen oder Kennwerten sowie deren Herleitung. Dies müsste in einer vertieften Prüfung der bishe-

rigen Planung (technische Due Diligence) gesondert erfolgen. Entsprechend unserem Auftrag und den zeitlichen 

Rahmenbedingungen erfolgte unsere Analyse vornehmlich auf Flughöhe des Steuerungsausschusses und des 

Gesamtprojektleiters Bauherr. 

 

Organisation 

Die strategische Führung ist dem Steuerungsausschuss zugewiesen, welcher sich aus Vertretern des Ministeri-

ums für Gesellschaft und Kultur, dem ehemaligen Amt für Bau und Infrastruktur (ABI), der Gemeinde Vaduz so-

wie dem Landesspital Liechtenstein zusammensetzt. Die operative Führung auf Ebene Bauherrschaft ist dem 

Gesamtprojektleiter Bauherr in den übergeordneten Themen, der Projektleiterin Bauherr für die nutzerspezifi-

schen Themen und dem Projektleiter Bauherr für die Betreiber-, Bau- und Planungsbelange zugewiesen. Alle 

Planer werden über den Gesamtleiter Planung geführt. Die Führung der ausführenden Unternehmer wird der 

Bauleitung obliegen. Ergänzend hat die Bauherrschaft Spezialisten zu den Themen Spitalplanung, Baumanage-

ment und BIM mandatiert, welche Ihr beratend zur Seite stehen. Für die Bearbeitung und die Koordination der 

verschiedenen Themen sind auf der Ebene der Bauherrschaft Sitzungsgefässe für die strategische und operative 

Projektführung institutionalisiert worden (Steuerungsausschuss- und Bauherrensitzung). 

 

Prozesse 

Die Budgetierung erfolgte anhand von abgeschätzten Kosten ergänzt um Bauherren- und Projektreserven. Die 

Abschätzung der Kosten erfolgte auf Basis von Kostenkennwerten, welche mit Flächenkennzahlen multipliziert 

wurden. Der mit dem Bericht und Antrag Nr. 80 / 2019 beantragte Verpflichtungskredit entspricht dieser Budge-

tierung. Diese Methodik zur Abschätzung der Kosten wurde bis Ende 2021 weitergeführt, wobei die Kennwerte 

und Flächenkennzahlen dem aktuellen Projektstand nachempfunden wurden. Erst mit dem Vorliegen des Vor-

projekts Ende 2021, wurden die Berechnungen und Abschätzungen der Fachplaner in die Schätzung der Kosten 

integriert. Bereits dem Bericht und Antrag Nr. 80 / 2019 liegt ein Raumprogramm der Nutzflächen sowie ergän-

zenden Informationen zu den Anforderungen seitens Nutzer / Betrieb zugrunde und fixieren damit die umzuset-

zenden Leistungen (Flächen und Qualität). Die übergeordnete Terminplanung liegt in der Verantwortung des 

Bauherrn und war Teil des Berichtes und Antrages Nr. 80 / 2019. 

 

Feststellungen 

Es kann festgehalten werden, dass die Projektorganisation zweckmässig aufgesetzt ist und es durchaus üblich 

ist, das Spital selbst als Bauherr einzusetzen. Dieses Modell wird in der Schweiz bei verschiedenen Spitälern 

angewendet. Im Projekt NLS ist die konkrete Umsetzung der Projektorganisation zu optimieren. 

 

Es ist festzustellen, dass der Steuerungsausschuss – in welchem bis anfangs 2022 kein Vertreter mit Erfahrun-

gen im Spitalbau und/oder der Kostenplanung Einsitz hat – das Projekt hinsichtlich der, gemäss Bericht und An-

trag Nr. 80 / 2019 geschuldeten Eckdaten nicht konsequent führte, denn weder die Kosten-, die Leistungs- noch 

die Terminvorgaben sind aktuell eingehalten. Auch eine allfällige Anpassung dieser Vorgaben wurde bis anhin 

nicht an die Hand genommen. Die benötigten Leistungen, in Form von Flächen und Qualität, wurden erst im Pro-

jektverlauf aufgrund von zusätzlichen Anforderungen entwickelt resp. erweitert. Die damit verbundenen Kosten-

steigerungen genehmigte der Steuerungsausschuss resp. nahm diese zur Kenntnis, belastete dazu die Projekt- 

und Bauherrenreserven und forderte parallel die Einhaltung des Kreditrahmens. Die Termine wurden im Steue-

rungsausschuss zwar behandelt, die offensichtlichen Abweichungen gegenüber dem Bericht und Antrag Nr. 80 / 

2019 ebenfalls noch nicht bereinigt. 

 

Es ist festzuhalten, dass der Gesamtprojektleiter Bauherr trotz seiner konstruktiven operativen Führung die Ein-

haltung der geschuldeten Eckdaten Kosten, Leistungen oder Termine nicht durchgesetzt hat. Das Augenmerk 

lag vielmehr darin, ein funktionales Landesspital zu planen, welches die Nutzeranforderungen innerhalb des Kos-

ten- und Terminrahmens optimal erfüllt. Dazu dokumentiert er die Entwicklung der Leistungen (Flächen und 
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Qualität) und lässt sich diese vom Steuerungsausschuss genehmigen resp. zur Kenntnis nehmen. Dabei wird 

Ihm eine hohe Expertise zum Spitalbetrieb attestiert. Jedoch konnte er bis anhin die Verantwortlichkeiten im Pro-

jektteam nicht durchgängig zuweisen und die übergreifende Zusammenarbeit noch nicht genügend etablieren. 

Die durch Ihn bereits lancierte Initiative, den aktuellen Projektstand zu verifizieren und steuernd einzugreifen, 

wurde durch den vom Steuerungsausschuss verfügten vorläufigen Projektstopp unterbrochen. 

 

Die beiden Rollen Baumanagement (Kostenplanung und Bauleitung) und Architekt haben in der Theorie und der 

gängigen Praxis eine symbiotische Beziehung. Im Projekt NLS wurde das siegreiche Architekturbüro, gemäss 

dessen offerierten Leistungen, ohne die Teilleistungen des Baumanagements mandatiert, wobei die damit exklu-

dierten Teilleistungen des Baumanagements – hierbei vor allem die Kostenplanung – bis dato punktuell und im 

Auftragsverhältnis durch ein weiteres Unternehmen substituiert wurden. Dieses Unternehmen hat und hatte im 

Projekt weiter die Aufgabe, die Bauherrschaft bei der Budgetierung und Kostenkontrolle zu unterstützen. Damit 

hatte dieses in der Konsequenz zwei «Hüte» auf und die nötige symbiotische Beziehung zum Thema Kostenpla-

nung kam nicht zustande. 

 

Es kann festgehalten werden, dass die Prozesse zweckmässig aufgesetzt sind und es durchaus üblich ist, sich 

einen Kreditrahmen auf der Basis einer groben Abschätzung der Kosten genehmigen zu lassen. Im Projekt NLS 

ist die konkrete Umsetzung der Prozesse aber zu optimieren. 

 

Im vorliegenden Projekt erfolgte die Budgetierung anhand von einer Abschätzung der Kosten ergänzt mit Bau-

herren- und Projektreserven. Dabei wurden die Kostenungenauigkeit gar nicht und die Bauherrenkosten nur be-

dingt berücksichtigt. In der Praxis vergleichbarer Projekte werden Kostenungenauigkeit und Bauherrenkosten 

stets zusätzlich zu den Bauherren- und Projektreserven berücksichtigt. Der beantragte Verpflichtungskredit ent-

spricht dieser lückenhaften Budgetierung. Die Abschätzung der Kosten erfolgte zu Beginn anhand von Flächen 

und Kostenkennwerten ohne ein konkretes Projekt, sondern auf Basis der strategischen Planung. Erst im aktuel-

len Kostenstand wurden Abschätzungen der Fachplaner integriert. Wobei sich die erhebliche Kostenabweichung 

nach diesem letzten Schritt manifestierte. 

 

Der Zuwachs der Flächen und die Verbesserung der zugehörigen Qualität basieren nach unserem Erkenntnis-

stand auf nachträglich eingebrachten Forderungen seitens Nutzer und Betrieb, aber auch auf behördenseitigen 

Auflagen und Entscheiden des Steuerungsausschuss zu Gunsten eines funktionalen Landesspitals, welches die 

Nutzeranforderungen bestmöglich erfüllt. Der Umgang mit den daraus entstandenen Mehrkosten weicht von der 

Praxis ab, da die Mehrkosten aus den Projekt- und Bauherrenreserven finanziert werden sollen, welche für Unsi-

cherheiten bei der Umsetzung geschuldeter Leistungen gedacht sind. 

 

Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Gremien bezüglich Herausforderungen scheint transparent und 

rechtzeitig zu erfolgen, die konkret ergriffenen Massnahmen erwecken bisher eher den Anschein einer Symptom-

bekämpfung als einem Suchen und Bekämpfen der Ursachen mittels eines neuen Berichtes und Antrages. 

 

Empfehlungen 

Mit unseren Empfehlungen möchten wir die Umsetzung des Projektes Neubau Landesspital Liechtenstein inner-

halb der definierten resp. aktualisierten Zielvorgaben ins Zentrum rücken. Ein erster, sicherlich zielführender 

Schritt wäre, dem bisherigen Projektteam die Chance zu geben, gemeinsam die Erkenntnisse aus dem vorlie-

genden Schlussbericht aufzunehmen und dank dem vorhandenen Know-how das vorliegende Projekt entspre-

chend zu plausibilisieren und optimieren. Die Basis würde dabei die bereits lancierte Initiative des Gesamtpro-

jektleiters Bauherr zur Verifizierung des Projektstandes bilden. Wir beschreiben diese im Kapitel 7 ausführlich. 

 

Zusammenfassend empfehlen wir die strategische Planung des Berichtes und Antrages Nr. 80 / 2019 mit dem 

aktuellen Projekt (nach einer Plausibilisierung und Optimierung) abzugleichen, den Konsens des weiter zu verfol-

genden Projektes danach durch externe Spezialisten fachlich / technisch überprüfen zu lassen und mittels eines 

neuerlichen Berichtes und Antrages politisch zu legitimieren. Dabei sind neben den Faktoren Kosten, Leistungen 

und Terminen auch die Projektorganisation und der Projektablauf zu ergänzen, präzisieren und fixieren. 

 

Wir gehen von einem Zeitbedarf von min. 9 Monaten bis zum Vorliegen des neuen Berichtes und Antrages aus 

(inkl. fachliche / technische Projektüberprüfung). Daher empfehlen wir Ihnen die nächsten Schritte konkret und in 

Abstimmung mit der Auftraggeberin zu planen und von dieser bestätigen zu lassen. Dabei ist die Projektorgani-

sation inkl. Kompetenzen und Aufgaben (neu) zu regeln (z. B. Besetzung strategische und operative Rollen).  
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2 Ausgangslage, Aufgabenverständnis, Grundlagen und Methodik 

2.1 Ausgangslage 

Folgende Ausgangslage wurde seitens des Ministeriums für Gesellschaft und Kultur festgehalten. 

Die Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner haben am 24.11.2019 entschieden, eine attraktive, moderne und 

fortschrittliche Infrastruktur für die spitalmedizinische Versorgung auf hohem Niveau im Land zu schaffen. Die 

Planung des im November 2020 erkorenen Siegerprojektes befindet sich aktuell in der Vorprojektphase. Nach 

vorliegender Kostenschätzung vom 22.03.2022 ist mit einer Kostenüberschreitung von über 20 MCHF zu rech-

nen. Die Integration der nun vorliegenden Planungsunterlagen der Fachplaner und ein Wechsel in der Berech-

nungsmethodik sind mögliche, aber nicht abschliessend erklärende Faktoren für den Kostenzuwachs zwischen 

den beiden Kostenschätzungen. Um eine Grundlage für das weitere Vorgehen zu erhalten, suchte das Ministe-

rium für Gesellschaft und Kultur einen nicht involvierten Bauexperten, welcher eine professionelle und neutrale 

Organisations- und Prozessanalyse (Audit) durchführen sollte. Anhand strukturierter Interviews und gezielter Ak-

teneinsicht sollte bis Ende Mai 2022 ein Bericht mit Feststellungen und Empfehlungen vorliegen. 

2.2 Aufgabenverständnis 

B+R führte die externe Organisations- und Prozessanalyse (Audit) mit grösstmöglicher Unabhängigkeit aus. In 

fachlicher Hinsicht brachten wir als professioneller Bauherrenvertreter unsere Methodenkompetenz für Projektau-

dits und unsere Erfahrungen mit anspruchsvollen, grossen Bauprojekten ein (Projekt- und Baumanagement, Pro-

jektorganisationen, Abwicklungsmodelle, Beschaffungsformen und Vertragswesen etc.). 

 

Die Analyse umfasst explizit keine fachliche / technische Beurteilung der Planung. Eine solche vertiefte Beurtei-

lung (technische Due Diligence) kann erst im Nachgang und unter Beizug weiterer Fachspezialisten erfolgen. Wir 

brachten somit unsere aktuelle und umfassende Best Practice ein und zeigten unsere Feststellungen sowie 

Empfehlungen aus der erfolgten Organisations- und Prozessanalyse auf. 

2.3 Grundlagen 

Zur Vorbereitung und Durchführung der Organisations- und Prozessanalyse hatte B+R Zugang zur Projektplatt-

form «buildagil». Im Rahmen der Akteneinsicht sichteten wir daraus unter anderem folgende Dateien: 

 

– Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein Nr. 16/2019 

– Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein Nr. 80/2019 

– Raumprogramme und Vergleiche (Übersichtstabelle) 

– Bau-Data AG, Kostengrobschätzung Siegerprojekt, 11.02.2021 

– Bau-Data AG, Kostenschätzung, 16.03.2022 (revidiert 22.03.2022) 

– F+G Ingenieure AG, Darstellung der Kostenentwicklung, 01.04.2022 

– Grafik Kostenentwicklung, 06.04.2022 

– Berichte zu Medienanfragen und Medienmitteilungen 

– Risikomatrix (Risiko Cockpit 2019) 

– Projekthandbuch Phase Projektierung V 1.2 vom STA am 25.03.2022 genehmigt 

– Planervertrag für Architekturleistungen mit Beilagen, 01.10.2021 

– Übersicht der vorhandenen Fachplanerverträge 

– Pläne Vorprojekt 

– Protokolle der STA-Sitzungen Nr. 1 bis 9 und zugehörige Präsentationen 
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2.4 Methodik 

B+R führte strukturierte Interviews à 1 Stunde durch und nahm gezielt Einsicht in die relevanten Akten (Aufbau 

Projektorganisation, Reporting und Entscheidungsfindung, Wettbewerbs- und Vorprojektunterlagen). Per Ende 

April 2022 erstellte B+R einen ersten Zwischenbericht, welcher eine Aussage zu den Erkenntnissen aus der ge-

zielten Akteneinsicht machte und einen Ausblick auf den Ablauf einer fachlich / technischen Projektbeurteilung 

und eine allfällige Projektoptimierungsphase gab. Der Zwischenbericht machte noch keine Aussage zu den dann 

noch nicht abgeschlossenen Interviews. Per Mitte Mai 2022 erstellten wir den Entwurf des Schlussberichtes. 

Nach der Vernehmlassung durch die Beteiligten – deren Stellungnahmen im Anhang zu finden sind – erstellte 

B+R bis Ende Mai 2022 den Schlussbericht zu Händen der Regierung. Entsprechend unserem Auftrag und den 

zeitlichen Rahmenbedingungen erfolgte unsere Analyse vornehmlich auf Flughöhe des Steuerungsausschusses. 

2.5 Interviewpartner 

Folgende Interviewpartner wurden seitens des Ministeriums für Gesellschaft und Kultur vorgeschlagen, wobei 

der Leiter der Stabsstelle Finanzen als Person ausserhalb des Projektes auf Wunsch B+R ergänzt wurde. 

 

Namen und Rolle in relevanter Stammorganisation Projektrolle 

Manuel Frick, Regierungsrat, Ministerium für Gesellschaft und Kultur, 

Mitglied der Regierung des Fürstentums Liechtenstein 

Mitglied Steuerungsausschuss seit  

März 2021 

Sandra Copeland, Spitaldirektorin, Vorsitzende Spitalleitung, 

Landesspital Liechtenstein 

Vorsitzende Steuerungsausschuss 

Dr. Helmuth Vogt, Stiftungsratspräsident Landesspital Liechtenstein Mitglied Steuerungsausschuss bis 2021 

Manfred Bischof, Bürgermeister Gemeinde Vaduz Mitglied Steuerungsausschuss 

Marco Oesch, Mitglied Stiftungsrat Landesspital Liechtenstein Mitglied Steuerungsausschuss seit 2022 

Romano Kunz, Amtsleiter, Amt für Bau und Infrastruktur, Ministerium 

für Infrastruktur und Justiz des Fürstentums Liechtenstein 

Mitglied Steuerungsausschuss im 2021 

Mirco Schweitzer, Stv. Spitaldirektor, Mitglied Spitalleitung, Leiter 

Bereich Services, Landesspital Liechtenstein 

Gesamtprojektleiter Bauherr 

Yvon Strässle, Landesspital Liechtenstein Projektleiterin Bauherr 

Marc Simmen, Landesspital Liechtenstein Projektleiter Bauherr 

Felix Aries, Architechnic Holding AG Berater / Spitalplaner 

Àlex Cazurra Basté / Lukas Scheck, Diagonal Architekten AG Gesamtleiter Architektur 

Cesare De Sanctis, Bau-Data AG Kostenplaner bis SIA 31 

Stefan Walser, F+G Ingenieure AG Kostenplaner ab SIA 32 

Andreas Gritsch, Leiter der Stabsstelle Finanzen Keine / Person ausserhalb Projekts 
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3 Fragestellungen 

Das Audit behandelt folgende Fragestellungen ergänzt mit den zugehörigen Antworten resp. Überlegungen: 

 

– Entspricht der bisherige Projektverlauf und das umgesetzte Projektmanagement unter den gegebenen Rah-

menbedingungen (politischer Verlauf, Wettbewerb, Personalwechsel) einem üblichen Vorgehen? 

Gegenüber der Theorie bewegt sich Verlauf und Management des Projektes in einem üblichen Rahmen. Im 

Detail betrachtet, treten die Gründe für die Abweichungen gegenüber den zu erfüllenden Eckpunkten aus dem 

BuA zutage. 

 

– Ist das Projekt für die folgenden Phasen in Führung, Organisation, Termine und Kosten korrekt aufgestellt? 

Nein, die zu erfüllenden Eckpunkte (Kosten, Leistungen und Termine) sind festzulegen und von den nötigen 

Instanzen mittels BuA zu bestätigen. Weiter sind dabei die erkannten Schwächen in Führung und Organisation 

zu beheben. 

 

– Sind die üblichen und für ein Bauprojekt dieser Grössenordnung zu erwartenden Grundlagendokumente vor-

handen (Verträge und Dokumente zur Definition der Bestellung und Zusammenarbeit)? 

Ja, aber diese sind für die weitere Abwicklung zu konsolidieren und in den Details aufeinander abzustimmen. 

Dies bedeutet, als Grundlage für den neuen BuA, die Bestellung zu fassen (Kosten, Leistungen und Termine) 

sowie die Projektorganisation zu schärfen (inkl. Abbildung in Verträgen und Projekthandbuch). 

 

– Welche Anpassungen sind erfolgsversprechend? 

vgl. Feststellungen und Empfehlungen 

 

– Unter welchen Voraussetzungen ist es möglich, das im Bericht und Antrag (Nr. 80 / 2019) vorgesehene Projekt 

im Rahmen des bestehenden Kredits umzusetzen – auf was müsste bzw. könnte ggf. verzichtet werden? 

Das im BuA (80 / 2019) vorgesehene Projekt entspricht nicht mehr dem aktuell vorliegenden Projekt. Weiter 

hatte die Budgetierung im BuA (80 / 2019) Lücken (nicht alle Kosten abgedeckt) und berücksichtigte die Kos-

tenungenauigkeit nicht. Die Frage, ob das im BuA (80 / 2019) vorgesehene Projekt mit dem bestehenden (in-

dexierten) Kredit umgesetzt werden kann, ist durch den Kostenplaner zu beantworten. Es stellt sich aber die 

Frage, auf welcher planerischen Grundlage dies geschehen soll, wo das aktuell vorliegende Projekt nicht mehr 

dem vorgesehenen Projekt entspricht. 

 

– Müssen die im Bericht und Antrag (Nr. 80 / 2019) gemachten Annahmen aus heutiger Sicht als unrealistisch 

erachtet werden? 

– Wenn ja, in welchen Punkten? 

Ja, da die Budgetierung Lücken hatte und die Kostenungenauigkeit nicht berücksichtigte. 

– Wenn nein, wo ist der Mehrwert des nun vorliegenden Projektes? 

Dies ist der Darstellung Entwicklung des Projektes seitens Gesamtprojektleiter Bauherr zu entnehmen. 

 

– Ist die Entscheidungsfindung der verschiedenen Gremien von der Erarbeitung des Berichtes und Antrages  

(Nr. 80 / 2019) in den Jahren 2018/19 bis zum März 2022 nachvollziehbar und wo gibt es allenfalls Auffälligkei-

ten? 

Die Entscheidungsfindung ist nachvollziehbar. Es fällt aber auf, dass der Steuerungsausschuss die Änderun-

gen der Bestellung zur Kenntnis nahm, jedoch nicht oder nur sehr bedingt steuernd eingriff. Vielmehr hat er die 

Änderungen zwei Mal zu Lasten der beiden Reserven (Projekt- und Bauherrenreserve) genehmigt resp. zur 

Kenntnis genommen sowie beim dritten Mal den Entscheid auf den Zeitpunkt Vorliegen der Kosten zum Vor-

projekt vertagt. Die Bauherrschaft holte sich zwar beratende Stimmen, welche aber im Fall des Baumanage-

ments faktisch auf zwei Ebenen (Budgetierung / Kostenkontrolle und Kostenplanung) Leistungen erbrachten. 

Weiter forderte und förderte die Bauherrschaft den Dialog aller Beteiligten nicht oder nur sehr bedingt. 

 

– War die Kommunikation zwischen den verschiedenen Gremien bzgl. allfälliger Mehrkosten oder Herausforde-

rungen transparent und rechtzeitig? 

Ja, diese führte jedoch nicht zu einer konsequenten Übernahme der Führungsverantwortung auf strategischer 

und operativer Ebene.  
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4 Organisation 

4.1 Gremien und Rollen 

Die Projektorganisation ist zweckmässig aufgebaut und die relevanten Rollen sind besetzt. 

Die strategische Führung ist dem Steuerungsausschuss (STA) zugewiesen, welcher sich aus Vertretern des Mi-

nisteriums für Gesellschaft und Kultur, dem ehemaligen Amt für Bau und Infrastruktur, der Gemeinde Vaduz so-

wie dem Landesspital Liechtenstein zusammensetzt. 

Die operative Führung auf Ebene Bauherrschaft ist dem Gesamtprojektleiter Bauherr (GPL BH) in den überge-

ordneten Themen, der Projektleiterin Bauherr (PL BH) für die nutzerspezifischen Themen und dem Projektleiter 

Bauherr (PL BH) für die Betreiber-, Bau- sowie Planungsbelange zugewiesen. Diese Personen werden durch das 

Landesspital gestellt und der Gesamtprojektleiter Bauherr auch durch dieses finanziert. Die Projektleiterin Bau-

herr und der Projektleiter Bauherr werden aus dem Projekt finanziert. 

Die operative Führung wird durch externe Fachberater in den Bereichen Baumanagement, Spitalplanung und 

BIM unterstützt. 

Für die Projektabwicklung wurde das Einzelleistungsträgermodell gewählt, was bedeutet, dass jeder Planer ei-

nen eigenen Vertrag mit dem Landesspital als Bauherrin hat. Beauftragt sind die folgenden Fachplaner: Archi-

tekt, HLKKS-, Elektro- sowie Lichtplaner, Brand- sowie Blitzschutzplaner, Bauphysiker, Liegenschaftsentwässe-

rungs-Planer, Sicherheits- sowie Türengineering-Planer und diverse Spezialisten für Gastronomie, Nachhaltigkeit 

etc. Alle Planer werden über den Gesamtleiter Planung und dieser wiederum durch den Projektleiter Bauherr ge-

führt. Die Führung der ausführenden Unternehmer wird der Bauleitung obliegen. 

Die verschiedenen Anspruchssteller seitens Nutzer und Betrieb, welche im Projekt involviert sind, werden über 

die Projektleiterin Bauherr und den Projektleiter Bauherr geführt. Details sind dem nachfolgenden Organigramm 

aus dem aktuellen Projekthandbuch (V 1.2 vom STA am 25.03.2022 genehmigt) zu entnehmen. 

Es ist zu erwähnen, dass in dem gewählten Abwicklungsmodell mit Einzelleistungsträgern das Kosten- und Ver-

tragsrisiko vollständig beim Bauherrn verbleibt. Eine vertiefte Kostensicherheit stellt sich erst nach der vollständi-

gen Vergabe aller Gewerke resp. nach Abschluss der Realisierung ein. 

 

 

 
Quelle Abbildung: Projekthandbuch V 1.2 vom STA am 25.03.2022 genehmigt 
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4.2 Spezifische Einordnung relevante Gremien und Rollen 

Die strategische Projektführung erfolgt über die Sitzungen des Steuerungsausschusses. 

Die operative Projektführung erfolgt über die Bauherrensitzung, die Sitzung der Projektleitungsgruppe sowie die 

Sitzung der erweiterten Projektleitungsgruppe. Ergänzend erfolgt der Abgleich zum Thema BIM zwischen den 

Projektbeteiligten anlässlich der BIM Koordinationssitzung.  

Die Koordination der Bauthemen erfolgt innerhalb der Bauherrensitzung, wo auch der Architekt Einsitz hat. Inner-

halb dieses Gremiums erfolgt auch der Abgleich und die Abstimmung zwischen Spitalbetrieb (Nutzer), Objektbe-

trieb und Bau (Baufeldleerung etc.). 

4.2.1 Steuerungsausschuss 

Der Steuerungsausschuss (STA) ist verantwortlich für die Einhaltung der Projektziele (Kosten, Termine und Qua-

lität). Dabei trägt er die Ergebnisverantwortung. In der Regel hat der Bauherr im STA den Vorsitz, welcher auch 

so durch Frau Copeland wahrgenommen wird. Der STA fokussiert sich üblicherweise auf strategische Fragen 

und führt aus dieser Warte alle unterstellten Stellen vorausschauend. 

4.2.2 Gesamtprojektleiter Bauherr 

Der Gesamtprojektleiter Bauherr (GPL BH) trägt die operative Gesamtverantwortung für das Projekt und führt die 

ihm unterstellten Stellen. Im Projekt hat diese Rolle Herr Schweitzer inne, welcher auch der Spitalleitung ange-

hört, den Bereich Services führt und stellvertretender Spitaldirektor ist. 

Der GPL BH steuert die kosten-, termin- und qualitätsgerechte Abwicklung des Gesamtprojektes. Er stellt die 

Verbindung zum Steuerungsausschuss sicher, informiert diesen in der Regel mittels Statusberichten sowie in 

den Sitzungen, holt dort die nötigen Entscheide ein, führt die Phasenabschlüsse durch und beantragt die Bestäti-

gung des Phasenabschlusses sowie die Auslösung der Folgephase bei diesem. Bei Projektänderungen stellt er 

die nötigen Anträge an den Steuerungsausschuss. 

Der GPL BH verstärkt sich mit einem Spitalplaner, einem Baumanagement und einem BIM Verantwortlichen als 

beratende Stellen. Diese Berater arbeiten nicht direkt resp. gemeinsam mit dem Planungsteam an der Entwick-

lung des Projektes. Stattdessen gibt der GPL BH diesen punktuell und ausschnittsweise Projektinformationen ab, 

um auf dieser Basis den Projektstand zu prüfen, z. B. Abgabe Flächenkennwerte zur Multiplizierung mit ggf. be-

reinigter Kostenkennzahlen. 

4.2.3 Projektleiterin und Projektleiter Bauherr 

Die Projektleiterin Bauherr und der Projektleiter Bauherr sind ein Team, bestehend aus Frau Strässle und Herr 

Simmen. Dabei fokussiert Frau Strässle auf die nutzerspezifischen und Herr Simmen auf die betrieblichen sowie 

baulichen Themen. 

4.2.4 Baumanagement 

Im Projekt verantwortet das Baumanagement die Kosten- und Terminplanung sowie die Bauleitung inkl. Aus-

schreibungen. Dabei fällt auf, dass das Baumanagement im Organigramm direkt dem GPL BH angegliedert ist 

und nicht wie üblich auf Ebene der Planer liegt. Gemäss Vertrag mit dem Architekten übernimmt das Bauma-

nagent die beim Architekten nicht beauftragten Teilleistungen gemäss den einschlägigen SIA Normen und Vor-

gaben. 

Die Aufgabe des Baumanagements obliegt bis Abschluss der SIA Phase 31 (Vorprojekt) der Bau-Data AG, da-

nach geht diese Verantwortung an die Firma F+G Ingenieure AG über. 

Die Budgetierung und die Kontrolle von Kosten sowie Terminen (Ist-/Soll-Vergleich), ist eine Führungsaufgabe 

des Bauherrn, vertreten durch den GPL BH. Er kann die Erarbeitung zum Teil einem Dritten delegieren, die Ver-

antwortung verbleibt aber bei Ihm. Es ist jedoch davon abzuraten, dies mit der Kostenplanung zu vermischen. 
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4.2.5 Architekt 

Im Projekt verantwortet der Architekt die Planungsleistungen gemäss den einschlägigen SIA Normen, abzüglich 

der durch das Baumanagement abgedeckten Teilleistungen. 

Der Architekt hat einen Planervertrag gemäss den Vorgaben der Regierung des Fürstentums Liechtenstein. Da-

rin ist vereinbart, dass der Architekt den Kostenrahmen von 59.5 MCHF bestmöglich (so gut wie irgendwie mög-

lich) umzusetzen hat (vgl. Artikel 13.1 Planervertrag). Gleichzeitig wurde mit dem Architekten vereinbart, dass die 

Teilleistungen Termin- und Kostenplanung («Baumanagement» im Umfang von 12.5 % der Architektenleistun-

gen) sowie die Bauleitung (im Umfang von 29 % der Architektenleistungen) durch einen Dritten erbracht werden 

(vgl. Baumanagement). 

Das Zusammenspiel zwischen dem Architekten, dem Baumanagement und der Bauleitung ist in der Vertragsbei-

lage Nr. 12 «Leistungsbeschrieb und Schnittstellenpapier» dokumentiert. Daraus geht auch hervor, dass der Ar-

chitekt die Gesamtleitung lediglich ohne die übergeordnete Gesamtleitung innehat und diese Verantwortung sich 

auf die SIA Phasen 31-33 beschränkt. Danach geht die Gesamtleitung (ohne die übergeordnete Gesamtleitung) 

in die Verantwortung des Baumanagements über. Die Bedeutung der Einschränkung «ohne die übergeordnete 

Gesamtleitung» ist jedoch nicht formuliert. 

4.2.6 Fachplaner 

Die beauftragten Fachplaner übernehmen im Projekt die Planungsleistungen gemäss den einschlägigen SIA 

Normen. 

4.2.7 Berater 

Exemplarisch sind der mandatierte Spitalplaner und die Experten für die Projektabwicklung nach der BIM-Me-

thode anzuführen. 
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5 Prozesse 

5.1 Projektzeitstrahl 

Nachfolgender Zeitstrahl zeigt die Entwicklung des Projektes und den Umgang damit im STA auf. 

 

Unterzeichnung Planervertrag Diagonal Architekten AG

Wettbewerb Überarb. Wettb.

2019 2020 2021 2022

Vorprojekt Bauprojekt Bewilligung

BuA 19 / 2019

Landtag beauftrag die Regierung die Erneuerung der Infrastruktur des LLS weiterzuverfolgen

BuA 80 / 2019: Gesamtkosten = CHF 72.5 MCHF inkl. MwSt.

STA 1: Verabschiedung PHB sowie Genehmigung Wettbewerbsvorgehen

STA 3: «Bauherr» geklärt sowie Planungsgrundlagen Architekturwettbewerb

STA 2: Mehrflächen (+11.4%) und Mehrkosten (3.145 MCHF) zu Lasten Projektreserven genehmigt

STA 4: Genehmigung Projektleitungsgruppe und Projektorganisation

Jury wählt das Siegerprojekt «INSPIRA» mit ca. 9 MCHF über Kreditrahmen

STA 5: Kenntnisnahme Siegerprojekt und Einhaltung Budget gefordert

STA 6: Genehmigung Abschluss Wettbewerbsphase, Kenntnisnahme optimiertes 

Projekt 2.75 MCHF über Kreditrahmen und Feststellung, dass die Bauherrenreserven 

dies decken könnten

STA 7: Feststellung, dass Architekt nur 58.5% der Leistungen offeriert hat

STA 8: Bestätigung Weiterarbeit bis vorliegen 

Kostenschätzung im März 2022

Kostenschätzung Vorprojekt ±10%

Anlagekosten Gesamtobjekt inkl. weitere 

Kosten = 93.1 MCHF

Planung wird vorerst gestoppt

Mehrkosten von ca. 20 MCHF erwartet

Kostenentwicklung BuA zum Stand Vorprojekt

Anlagekosten Gesamtobjekt inkl. weitere Kosten sowie Teuerung = 97.7 MCHF
Unterzeichnung Bauherrenberatung 

Wettbewerbsphase Bau Data AG

Kostengrobschätzung

Anlagekosten Gesamtobjekt = 68 MCHF

exkl. Med. Ausst., Rückb., Abbr. etc. = 10 MCHF

Baufeldleerung

Projektstand BuA 80 / 2019:

Kosten: 72.5 MCHF inkl. MwSt.

Projektstand Abschluss Wettbewerb:

Kosten: 75.25 MCHF inkl. MwSt.

Projektstand bei Stopp März 2022:

Kosten: 97.7 MCHF inkl. MwSt.

Volksab<stimmung vom 24.11.2019 zum BuA 80 / 2019

 

 
Quelle Abbildung: B+R per 13.06.2022 

5.2 Konzipierung Vorgehen und effektive Abwicklung 

Das gewählte Vorgehen für die Planung und Erstellung eines Spitalneubaus auf dem Wille-Areal entspricht einer 

gängigen Praxis. Das Wettbewerbsverfahren erfolgte nach dem Gesetz über das Öffentliche Auftragswesen 

(ÖAWG). Der eigentliche Architekturwettbewerb richtete sich nach der Ordnung SIA 142. Im Wettbewerbspro-

gramm wurde im Kapitel «6.10 Kostenbudget» auf das vorgegebene Kostenziel für die Anlagekosten in der Höhe 

von 59.4 MCHF hingewiesen. Von den Wettbewerbsteilnehmenden war gefordert, die Geschossflächen und Ge-

bäudevolumen sowie mögliche Anpassung der Kennwerte Bauwerkskosten pro m2 Geschossfläche und m3 Ge-

bäudevolumen einzugeben. 

 

Gemäss Projekthandbuch ist im Projekt ein projektbezogenes Qualitätsmanagement zu etablieren. In der Praxis 

richtet sich ein projektbezogenes Qualitätsmanagement von Bauprojekten nach dem Merkblatt SIA 2007. Dabei 

werden die Projektrisiken identifiziert, Massnahmen festgelegt und den verantwortlichen Stellen zur Erledigung 

zugeordnet. Der Erledigungsstand wird mittels Prüfungen kontrolliert und dokumentiert. Im vorliegenden Projekt 

soll das Risikomanagement auf dem umfassenden Risikomanagement des Landesspitals und dessen Instru-

mente basieren und es erfolgte eine erste Risikoidentifikation.  



 

Neubau Landesspital Liechtenstein - Schlussbericht Organisations- und Prozessanalyse (Audit) Seite 12/26 

 

5.3 Entwicklung 

Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung von Nutz- und Geschossflächen sowie Anlagekosten gemäss GPL BH 

(Bauherrenreserven nur bei Stand 26.11.21 entfernt). 

 

 

 
Quelle Abbildung: GPL BH per 13.06.2022 

5.3.1 Budgetierung und Abschätzung Kosten 

Bei der Budgetierung eines Bauprojektes auf Stufe Bauherrschaft gilt es nebst den Anlagekosten auch Bauher-

renkosten (Gesamtprojektleiter Bauherr, Projektleiter Nutzer, Projektleiter Betrieb, Berater z. B. in juristischen 

Belangen, Gebühren etc.), Bauherren- und Projektreserven sowie die Kostenungenauigkeit zu berücksichtigen. 

Je nach Komplexität, konkreten Bedürfnissen und Dauer des Projektes belaufen sich diese Kosten auf einen ein-

stelligen Prozentsatz der Anlagekosten. Die entsprechende Budgetierung und Kostenkontrolle liegen in der Ver-

antwortung des Bauherrn. 

Im vorliegenden Projekt erfolgte die Budgetierung anhand von Anlagekosten ergänzt mit Bauherren- und Projekt-

reserven. Dabei wurden die Kostenungenauigkeit gar nicht und die Bauherrenkosten nur bedingt berücksichtigt. 

In der Praxis vergleichbarer Projekte werden Kostenungenauigkeit und die Bauherrenkosten stets zusätzlich zu 

den Bauherren- und Projektreserven berücksichtigt. Der beantragte Verpflichtungskredit entspricht dieser lücken-

haften Budgetierung. 

 

Die ursprüngliche Abschätzung der Anlagekosten erfolgte durch die Bau-Data AG auf Basis von Kostenkennwer-

ten, welche mit Flächenkennzahlen multipliziert wurden. Es liegt dieser ursprünglichen Abschätzung kein konkre-

tes Projekt, sondern lediglich eine strategische Planung zugrunde. Dieses Vorgehen stützt sich auf Erfahrungs-

werte und grobe Standards ab. Diese Methodik zur Abschätzung der Kosten wurde von der Bau-Data AG bis 

Ende 2021 weitergeführt, wobei die Kennwerte und Flächenkennzahlen dem aktuellen Projektstand nachempfun-

den wurden.  

Erst mit dem Vorliegen des Vorprojekts Ende 2021 hat die Bau-Data AG in der Abschätzung der Anlagekosten 

die Berechnungen und Abschätzungen der Fachplaner integriert. Diese Integration durch die Bau-Data AG er-

folgte im Austausch mit dem Planungsteam. Es ist festzuhalten, dass es sich weiterhin um eine reine Schätzung 

handelt. Erst das Vorliegen detaillierter Leistungsbeschriebe mit konkreten Materialien und effektivem Ausmass 

sowie vorliegenden konkreten Preisschätzungen, ermöglicht die Erstellung eines verlässlicheren Kostenvoran-

schlags. In der Regel erfolgt dies am Ende der Phase Bauprojekt. 
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5.3.2 Entwicklung Leistungen und Kosten 

Bereits dem BuA (80 / 2019) liegt ein Raumprogramm der Nutzflächen zugrunde. Dieses Raumprogramm und 

die ergänzenden Informationen zur Umsetzung der Anforderungen seitens Nutzer und Betrieb bilden die Basis 

für die Erstellung des Wettbewerbsprogrammes. 

Bereits das Wettbewerbsprogramm beinhaltete Mehrflächen in der Grössenordnung von 610 m2 und Mehrkosten 

von 3.145 MCHF, deren Finanzierung aus den Projektreserven durch den STA an seiner zweiten Sitzung geneh-

migt wurde. 

Das von der Jury gekürte Siegerprojekt «INSPIRA» wies bei Mehrflächen in der Grössenordnung von 240 m2, 

gemäss den Abschätzungen der Bau-Data AG, Mehrkosten von 8.6 MCHF auf. Wobei die Jury keine Optimie-

rung zur Reduktion dieser Mehrflächen innerhalb des Wettbewerbes veranlasste. 

Der STA forderte an seiner fünften Sitzung die Einhaltung des Kreditrahmens und dementsprechend Reduktions-

möglichkeiten zu prüfen. Das darauf optimierte Siegerprojekt wies nach wie vor Mehrkosten in der Höhe von 2.75 

MCHF auf, welche durch die Bauherrenreserven gedeckt werden könnten. Der STA nimmt dies an seiner sechs-

ten Sitzung zur Kenntnis und erteilt den Auftrag, in der Projektierung weitere Kostenoptimierung zu finden, um 

die Bauherrenreserven wieder aufzubauen. Weiter genehmigte der STA den Abschluss der Wettbewerbsphase. 

Die Optimierung des Siegerprojektes erfolgte zwar innerhalb der Wettbewerbsphase, aber ausser Konkurrenz 

(nur das Siegerprojekt). 

Gemäss GPL BH führten in der Projektkonkretisierung seit dem Wettbewerb mehrere Faktoren zu einem Zu-

wachs der Nutz- und Geschossflächen. Der GPL BH führt u. a. folgende Gründe für den Flächenzuwachs ins 

Feld: Zusätzliche Anforderungen seitens Nutzer und Betrieb, Anforderungen aus Pandemie, im Vorprojekt er-

kannte Fehlflächen (vgl. Präsentation STA 009). Auch wenn der vorliegende Stand des Vorprojekts einen detail-

lierten Anschein erweckt, können die folgenden Planungsphasen noch Präzisierungen im Raumprogramm erge-

ben. 

5.3.3 Termine 

Die übergeordnete Terminplanung liegt in der Verantwortung des Bauherrn. Gegenüber dem aktuellen Termin-

plan hat das Projekt einen Verzug von mehreren Monaten (je nach Referenzwert). Es liegt uns jedoch kein aktu-

alisierter Terminplan vor, welcher den effektiven Projektstand berücksichtigt und einen realistischen Ausblick auf 

die nächsten Schritte gibt.  
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6 Feststellungen 

6.1 Organisation 

Es kann festgehalten werden, dass die Projektorganisation zweckmässig aufgesetzt ist und es durchaus üblich 

ist, das Spital selbst als Bauherr einzusetzen. Dieses Modell wird in der Schweiz bei verschiedenen Spitälern 

angewandt (z. B. UniSpital Zürich, Kantonsspital Winterthur, Kantonsspitäler St. Gallen). Wobei festzuhalten ist, 

dass in diesen Beispielen jeweils ein Baufachorgan innerhalb des Spitales vorhanden ist, welches die operative 

Führung der Projekte übernimmt. Im Projekt NLS ist die konkrete Umsetzung der Organisation zu optimieren. 

 

Der STA, in welchem bis anfangs 2022 kein Vertreter Erfahrungen im Spitalbau und/oder der Kostenplanung hat, 

verantwortet die strategische Führung des Projektes. Es ist festzustellen, dass er das Projekt hinsichtlich der ge-

mäss BuA (80 / 2019) geschuldeten Eckdaten nicht konsequent führte, denn weder die Kosten-, die Leistungs- 

noch die Terminvorgaben sind aktuell eingehalten. Auch eine allfällige Anpassung dieser Vorgaben wurde bis 

anhin nicht an die Hand genommen. Die Leistungen, in Form von Flächen und Qualität, wurden in jedem Schritt 

seit der Genehmigung des BuAs (80 / 2019) entwickelt resp. erweitert (vgl. Dokumentation Entwicklung z. B. in 

Präsentation STA 009). Die damit verbundenen Kostensteigerungen wurden vom STA genehmigt resp. zur 

Kenntnis genommen und den Projekt- und Bauherrenreserven belastet. Der Sinn und Zweck von Reserven ist 

weder in der Theorie noch in der Praxis die Finanzierung von zusätzlichen Leistungen. Der STA forderte zwar 

mehrfach die Einhaltung des Kreditrahmens, stellte die Umsetzung dieser Forderung aber bis dato nicht sicher. 

Das Thema Termine wurde im STA zwar behandelt, die offensichtlichen Abweichungen gegenüber dem BuA 

aber noch nicht bereinigt. 

 

Der GPL BH und die beiden PL BH verantworten die operative Führung des Projektes. Es ist festzuhalten, dass 

diese Führung die Einhaltung der übergeordneten Rahmenbedingungen aus dem BuA (80 / 2019) nicht durchge-

setzt hat. Das Augenmerk lag vielmehr darin, ein funktionales Landesspital zu planen, welches die Nutzeranfor-

derungen innerhalb des Kosten- und Terminrahmens gemäss dem BuA (80 / 2019) optimal erfüllt. Der Zuwachs 

bei den Leistungen (Flächen und Qualität) basierte in den zusätzlichen Anforderungen der Nutzer und des Be-

triebes aber auch in behördenseitigen Auflagen und in politischen Entscheiden. Gemäss Aussagen aller Beteilig-

ten führte dies zu einem architektonisch stimmigen und für Nutzer und Betrieb optimalen Projekt. Der GPL BH 

dokumentiert den Zuwachs im Detail und lässt sich die daraus resultierenden Mehrkosten zu Lasten von Projekt- 

und Bauherrenreserven vom STA genehmigen resp. zur Kenntnis nehmen. Aus Sicht des BuAs (80 / 2019) ist 

irrelevant, ob diese zusätzlichen Leistungen zwingend, sinnvoll oder «nice to have» sind, denn sie weichen von 

den geschuldeten Leistungen ab. Die seitens GPL BH bereits lancierte Initiative, den aktuellen Projektstand zu 

verifizieren und steuernd einzugreifen, wurde durch den vom Steuerungsausschuss verfügten vorläufigen Pro-

jektstopp unterbrochen. 

Dem GPL BH und den beiden PL BH wird eine hohe Expertise zum Spitalbetrieb attestiert. Diese inhaltliche / 

fachliche Nähe zu Nutzern sowie zum Betrieb ist den Beteiligten bewusst und erklärt gegebenenfalls deren hohe 

Affinität mit diesen zusätzlichen Forderungen. Die teilweise fehlende Expertise in Sachen Bauen soll im Projekt 

durch die beratenden Stimmen des Spitalplaners, des Baumanagements und des BIM Verantwortlichen substitu-

iert werden. Der GPL BH konnte bis anhin die Verantwortlichkeiten im Projektteam nicht durchgängig zuweisen 

und die übergreifende Zusammenarbeit noch nicht genügend etablieren. 

 

Die beiden Rollen Baumanagent und Architekt haben in der Theorie und der gängigen Praxis eine symbiotische 

Beziehung. Dies gründet darin, dass die jeweiligen Teilleistungen nahtlos ineinandergreifen und die beiden Rol-

len in der Praxis deshalb oft durch ein Unternehmen wahrgenommen werden. Im Projekt NLS behielt sich das 

Wettbewerbsprogramm vor, für bestimmte Teilleistungen, anstelle des Architekten, ein weiteres Unternehmen zu 

mandatieren. Das siegreiche Unternehmen (Diagonal Architekten AG) unterbreitete ein Angebot, welches die 

Teilleistungen des Baumanagements nicht enthielt, was auch vertraglich so festgehalten ist. Die dabei exkludier-

ten Teilleistungen des Baumanagements – hierbei vor allem die Kostenplanung – wurden bis dato punktuell und 

im Auftragsverhältnis durch die Bau-Data AG substituiert. Die Bau-Data AG hat und hatte im Projekt aber (auch) 

die Aufgabe, die Bauherrschaft bei der Budgetierung und Kostenkontrolle zu unterstützen und hat zudem den 

Architekturwettbewerb durchgeführt. Damit hatte die Bau-Data AG in der Konsequenz zwei «Hüte» auf und die 

nötige symbiotische Beziehung zum Thema Kostenplanung kam nicht zustande. Vielmehr beschränkte sich die 

Leistungserbringung der Bau-Data AG im Bereich der Kostenplanung auf Abschätzung der Kosten anhand von 

Flächen und Kostenkennwerten. Erst die aktuelle Abschätzung der Kosten integriert dabei die Abschätzungen 

der Fachplaner. 
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Die zu erwartenden Grundlagendokumente sind vorhanden, aber in ihrer Flughöhe, den konkreten Schnittstellen 

und der effektiven Anwendung zu verbessern. Da wäre z. B. die Durchgängigkeit in der Festlegung von Kompe-

tenzen zwischen Organigramm, Funktionendiagramm und Rollenbeschrieb sowie deren effektive Umsetzung. 

Wobei Kompetenzen sich auf das Können (Know-how) und das Dürfen (zugewiesene Verantwortlichkeiten) be-

ziehen. Es ist auf eine unmissverständliche und für alle Rollen vollständige sowie durchgängige Festlegung zu 

achten und sicherzustellen, dass dies auch gelebt wird. 

6.2 Prozesse 

Es kann festgehalten werden, dass die Prozesse zweckmässig aufgesetzt sind und es durchaus üblich ist, sich 

einen Kreditrahmen auf der Basis einer groben Abschätzung der Kosten genehmigen zu lassen. Im Projekt NLS 

ist die konkrete Umsetzung der Prozesse aber zu optimieren. 

 

Im vorliegenden Projekt erfolgte die Budgetierung anhand von Anlagekosten ergänzt mit Bauherren- und Projekt-

reserven. Dabei wurden die Kostenungenauigkeit gar nicht und Bauherrenkosten nur bedingt berücksichtigt. 

In der Praxis vergleichbarer Projekte werden Kostenungenauigkeit und die Bauherrenkosten zusätzlich zu den 

Bauherren- und Projektreserven berücksichtigt. Der beantragte Verpflichtungskredit entspricht dieser lückenhaf-

ten Budgetierung. Gemäss den Erkenntnissen aus den Interviews ist es im Fürstentum Liechtenstein Usus, die 

Budgetierung eines Verpflichtungskredites auf der Basis einer Grobkostenschätzung vorzunehmen. Wobei eine 

grobe Abschätzung der Kosten mittels Flächenkennzahlen und Kostenkennwerten – ohne ein konkretes Projekt 

– ermittelt wird. Diese Praxis soll die «verlorenen Kosten» bei einer Ablehnung des Antrages niedrig halten. 

 

Die Abschätzung der Anlagekosten erfolgte ab Beginn anhand von Flächen und Kostenkennwerten und erst im 

aktuellen Kostenstand wurden Abschätzungen der Fachplaner integriert. Wobei sich die erhebliche Kostenabwei-

chung nach diesem letzten Schritt manifestierte. Die vorliegende Organisations- und Prozessanalyse untersuchte 

die konkrete Abschätzung der Kosten nicht und kann deshalb auch keine Aussage zur Qualität der Abschätzun-

gen und der Höhe der Kostenabweichung machen. Es ist aber festzuhalten, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt 

keine Kostenplanung im Sinne der Leistungen, welche beim Architekten vertraglich ausgeklammert wurden, er-

folgt ist. 

 

Der Zuwachs der Flächen und die Verbesserung der zugehörigen Qualität basieren nach unserem Erkenntnis-

stand auf nachträglich eingebrachten Forderungen seitens Nutzer und Betrieb aber auch auf behördenseitigen 

Auflagen und politischen Entscheiden, welche vom GPL BH detailliert ausgewiesen werden (vgl. z. B. Präsenta-

tion STA 009). Der Umgang durch den STA mit diesen zusätzlichen und gemäss BuA (80 / 2019) nicht geschul-

deten Leistungen und den daraus entstandenen Mehrkosten weicht von der Praxis ab. Insbesondere, da die 

Mehrkosten aus den Projekt- und Bauherrenreserven finanziert werden sollen, welche für Unsicherheiten bei der 

Umsetzung der gemäss BuA (80 / 2019) geschuldeten Leistungen gedacht sind. 

 

Die Entwicklung der Positionen zum Thema Projektperimeter (z. B. Pfählung und Auflagen Amt für Umwelt) kön-

nen als «normal» bezeichnet werden, wenn denn dafür genügende Reserven reserviert sind. 

 

Gemäss unseren Erkenntnissen erfolgten die Erarbeitung und Beurteilung der Risiken sowie die Zuordnung von 

Massnahmen, Terminen und Verantwortlichkeiten durch Frau Copeland nach dem Standard des Spitales und 

nicht nach dem Merkblatt SIA 2007 für ein projektbezogenes Qualitätsmanagement. 

 

Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Gremien bezüglich Herausforderungen wie Mehrkosten scheint 

transparent und rechtzeitig zu erfolgen, die konkret ergriffenen Massnahmen erwecken jedoch eher den An-

schein einer Symptombekämpfung als einem Suchen und Bekämpfen der Ursachen mittels eines neuen Berich-

tes und Antrages. So bestätigte der STA bereits vor dem Wettbewerb zusätzliche Leistungen, finanziert die dar-

aus entstehenden Mehrkosten aus den nicht dafür vorgesehen Projekt- und Bauherrenreserven und fordert 

andererseits die Einhaltung des Kreditrahmens. Dabei ist festzuhalten, dass der BuA (80 / 2019) neben dem Kre-

ditrahmen auch die zu erbringenden Leistungen (Flächen und Qualität) sowie den dafür vorgesehen Zeitrahmen 

festlegt, aber auch auf welcher Basis er dies tut (Strategische Planung und kein konkretes Projekt).  
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7 Empfehlung 

Mit unseren Empfehlungen möchten wir die Umsetzung des Projektes Neubau Landesspital Liechtenstein inner-

halb der definierten resp. aktualisierten Zielvorgaben ins Zentrum rücken. Ein erster, sicherlich zielführender 

Schritt wäre, dem bisherigen Projektteam die Chance zu geben, gemeinsam die Erkenntnisse aus dem vorlie-

genden Schlussbericht aufzunehmen und dank dem vorhandenen Know-how das aktuelle Projekt entsprechend 

zu plausibilisieren und optimieren. Die Basis würde dabei die bereits lancierte Initiative des Gesamtprojektleiters 

Bauherr zur Verifizierung des Projektstandes bilden. Folgende Grafik veranschaulicht, welche Schritte zielfüh-

rend und welche Punkte dabei speziell zu beachten sind. 

 

Dazu ist das im BuA (80 / 2019) skizzierte mit dem aktuellen Projekt (nach einer Plausibilisierung und Optimie-

rung) abzugleichen, den Konsens des weiter zu verfolgenden Projektes danach durch externe Spezialisten fach-

lich / technisch überprüfen zu lassen und mittels eines neuerlichen BuAs politisch zu legitimieren. Dabei ist ne-

ben den Faktoren Kosten, Leistungen und Terminen auch die Projektorganisation inkl. Kompetenzen und 

Aufgaben (neu) zu regeln (z. B. Besetzung strategische und operative Rollen). 

 

 

 

 
Quelle Abbildung: B+R per 21.06.2022 

 

Eine gewichtige Voraussetzung ist aus unserer Sicht, dass das gesamte Projektteam die folgenden Schritte ge-

meinsam und in Abstimmung mit der Auftraggeberin (Regierung Fürstentum Liechtenstein) durchläuft. Dies be-

dingt eine konsequente Führung des Prozesses aber auch das gemeinsame Arbeiten an den einzelnen Themen. 

– In den Schritten 1. und 2. müssen sich alle Beteiligten mit dem ursprünglichen Bedarf und den zugrundliegen-

den Anforderungen an das Landesspital und dem auf dieser Basis formulierte BuA (80 / 2019) auseinanderset-

zen. Damit ist sichergestellt, dass alle Beteiligten das nach wie vor gültige Zielbild mitsamt seinen Grundlagen 

kennen. 

– In den Schritten 3. und 4. gilt es für alle Beteiligten, die Entwicklung des Projektes seit dem BuA (80 / 2019) bis 

heute in den Bereichen Projektorganisation und -ablauf zu überblicken. Zusammen mit den obigen Feststellun-

gen ist sichergestellt, dass alle Beteiligten das aktuelle Projekt und den Weg dorthin auch verstanden haben. 

Weiter ist in diesem Schritt das vorliegende Projekt zu Plausibilisieren und Optimieren sowie die Projektorgani-

sation zu prüfen, bereinigen und befähigen. 
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– Im Schritt 5. ist das Projekt gemäss BuA (80 / 2019) dem aktuellen Projektstand gegenüberzustellen und die 

Abweichungen sind einzeln aufzuzeigen. Es ist zu allen Abweichungen eine gemeinsame Haltung zu entwi-

ckeln und daraus der Konsens des weiter zu verfolgenden Projektes zu formulieren. Dazu sind alle Beteiligten, 

dank der gemeinsam durchlaufenen Schritte 1. bis 4. und der konsequenten strategischen resp. operativen 

Führung (durch STA resp. GPL BH) befähigt. Zum Abschluss des Schrittes 5. empfehlen wir die Durchführung 

einer fachlichen / technischen Überprüfung des Projektes durch externe Spezialisten. 

– Im Schritt 6. ist der gefundene und durch die fachliche / technische Überprüfung inhaltlich auditierte Konsens 

durch den GPL BH und den STA in einem neuen BuA zu dokumentieren und dieser durch die politischen In-

stanzen (Regierung, Parlament und Volk) bestätigen zu lassen. Dabei führt der GPL BH die operative Erarbei-

tung durch das gesamte Projektteam (Planung, Nutzer, Betrieb, Berater etc.) und der STA verantwortet – wie 

bei allen Schritten – die strategische Führung. Dabei ist es wichtig, dass neben dem neu umzusetzenden Pro-

jekt (Kosten, Leistungen und Termine) auch die Projektorganisation und der weitere Projektablauf (ggf. Pro-

jektoptimierungsphase, Abwicklungsmodell etc.) formuliert werden. Konkret ist es unerlässlich, für das neu um-

zusetzende Projekt eine vollständige Budgetierung zu erarbeiten und in der Projektorganisation auf Stufe STA 

und GPL / PL BH das «Bau-Know-how» zu ergänzen resp. zu stärken. 

– Im Schritt 7. kann, nachdem die politischen Instanzen den neuen BuA und damit das neue Zielbild mitsamt 

Weg dorthin und Verantwortlichkeiten entlang des Weges bestätigt haben, die weitere Abwicklung an die Hand 

genommen werden. 

 

Wir gehen von einem Zeitbedarf vom mindestens 9 Monaten für das Durchlaufen der obigen Schritte bis zur Fi-

nalisierung des nötigen BuAs aus (vgl. nachfolgende Grafik). 

 

 

 

 
Quelle Abbildung: B+R per 21.06.2022 

 

Wir empfehlen Ihnen auf Basis der vorstehenden Erkenntnisse die nächsten Schritte konkret zu planen. Diese 

Planung beinhaltet das Erkennen und Bewerten der Chancen und Gefahren sowie die Formulierung der Erfolgs-

faktoren daraus. Dies sollte in Abstimmung mit der Auftraggeberin (Regierung Fürstentum Liechtenstein) gesche-

hen. Insbesondere die Projektorganisation inkl. Kompetenzen und Aufgaben ist zu regeln. 

Weiter kann zwischen Schritt 5. und 6. ein Grundsatzentscheid zum weiteren Vorgehen und der dazu nötigen 

Basis integriert werden. Für einen solchen Grundsatzentscheid wären die u. a. die Varianten aufzuarbeiten (z. B. 

Umsetzung optimiertes und plausibilisiertes «aktuelles Projekt» oder Umsetzung BuA 80 / 2019) und dieser 

würde die nächsten Schritte des Vorgehens beeinflussen. 

 

Obiges Vorgehen stellt sicher, dass das vorliegende Projekt intern plausibilisiert und optimiert wird und mittels 

einer Differenzbetrachtung zum BuA 80 / 2019 der Konsens des weiter zu verfolgenden Projektes formuliert wer-

den kann. Dass diese Grundlage durch externe Spezialisten fachlich / technisch auditiert werden und dass damit 

eine gesicherte Basis für einen neuen BuA vorliegt. Das Vorgehen fusst auf der Prämisse, dass auf den bisher 

erarbeiteten Grundlagen ein mehrheitsfähiges Projekt geschaffen werden kann.  
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8 Interviews 

8.1 Manuel Frick 

Als Regierungsrat mit Zuständigkeit für das Ministerium für Gesellschaft und Kultur vertritt Herr Frick im Projekt 

den Auftraggeber beziehungsweise den Besteller. Herr Frick nimmt seit dem März 2021 Einsitz im Steuerungs-

ausschuss und folgt damit auf seinen Vorgänger Herr Pedrazzini. Herr Frick weist darauf hin, dass der heutige 

Baukörper des Landesspitals gut vierzigjährig ist und betrieblich nicht mehr gut funktioniert. Ein neues Lan-

desspital ist deshalb unverzichtbar. Bis zum November 2021 war die Balance zwischen Qualität, Terminen und 

Kosten im Projekt gut. Mit den neuen Erkenntnissen sind die Kosten ein Triggerpunkt, welcher gelöst werden 

muss. Deshalb wurde das Projekt gestoppt. Aus heutiger Sicht kann dieser Projektstopp das Projekt bis zu ei-

nem Jahr verzögern. 

 

Die Kostensteigerung lässt sich wie folgt begründen: 

– Die Baukosten sind indexiert und die Teuerung ist deshalb eingerechnet 

– Flächenzuwachs im Bereich der Nutzflächen z. B. ausgelöst durch Erkenntnisse aus der Pandemie 

– Der Verpflichtungskredit ist ohne Bandbreite (ohne Kostenungenauigkeit) 

 

Die Diskrepanz zwischen den kommunizierten Kostenständen zwischen November 2021 und März 2022 ist er-

heblich. Seitens Gesamtprojektleiter respektive Bau-Data AG wird hierzu eine Stellungnahme erwartet. Anfangs 

war die Zusammenarbeit mit dem Architekten nicht einfach. Zwischenzeitlich läuft es gut. Aus Sicht Besteller 

macht es Sinn, ein solches Projekt mit BIM durchzuführen. Die Zusammenarbeit zwischen Baumanagement und 

Architekten kann nicht beurteilt werden. 

8.2 Sandra Copeland 

Frau Copeland leitet das Landesspital und hat seit Beginn des Projektes den Vorsitz im Steuerungsausschuss 

inne. Gemäss Frau Copeland hatte das Projekt bis im November 2021, trotz der bekannten Entwicklungen, eine 

gute Balance zwischen Qualität, Terminen und Kosten. Ausgelöst durch die Pandemie wurden zusätzliche Anfor-

derungen ans Projekt gestellt. Leider wurde verpasst, die Kostenungenauigkeit in den Kredit einzuplanen. Die 

Termine sind bewusst ehrgeizig gesetzt. Fünf Jahre für die Planung und Realisierung eines Spitals sind eine 

Herausforderung. Ausgelöst durch die Kostenüberschreitung wird sich das Projekt aber um ca. 12 Monate verzö-

gern. 

Die Kostensteigerung lässt sich aus Ihrer Warte wie folgt begründen: 

– Das Siegerprojekt war zu teuer 

– Kostentreiber des Grundstückes wie schlechter Baugrund und Auflagen durch das Amt für Umwelt 

– Zusätzliche Anforderungen wie Geburtenabteilung, Erfahrung aus Pandemie (Quarantäne- und Isolationsstati-

onen), Überwachungsstationen etc. 

– Teuerung 

 

Im Amt für Bau und Infrastruktur (ABI) fehlte es an Spitalerfahrung und Ressourcen zur Betreuung des Projektes. 

Deshalb bestand der Wunsch, den Gesamtprojektleiter durch das Landesspital selbst zu stellen. Das aktuell vor-

liegende Projekt ist architektonisch sehr stimmig und erfüllt die Anforderungen seitens Nutzer und Betrieb hervor-

ragend. Auch die Weiterentwicklung des Projektes hält an den Grundzügen fest. Anfangs war die Zusammenar-

beit mit den Architekten schwierig. Es dauerte drei bis vier Monate, bis die Anforderungen zeichnerisch 

umgesetzt werden konnten. Zwischenzeitlich ist die Zusammenarbeit gut. Die Bauherrenberater für die Spitalpla-

nung und BIM sind sehr erfahren und auch im Steuerungsausschuss spürbar. Geplant ist, dass bereits in der 

Realisierungsphase intensiv mit BIM gearbeitet wird. Die übergeordnete Kostenkontrolle erfolgt durch den Ge-

samtprojektleiter. Die Freigabe der Gelder erfolgt durch das ABI (Mittelfluss und letzte Kostenkontrolle). 

Das Team Schweitzer, Strässle und Simmen arbeitet sehr gut. Leider wird das Projekt durch Politik und Volk oft 

auf dessen Kosten reduziert und nicht als Investition verstanden. Frau Copeland ist überzeugt, dass das heute 

vorliegende Projekt mit dem genehmigten Kredit nicht umgesetzt werden kann. 
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8.3 Manfred Bischof 

Herr Bischof ist der amtierende Bürgermeister der Gemeinde Vaduz und seit Beginn des Projektes Mitglied des 

Steuerungsausschusses. Gemäss Herr Bischof ist der Steuerungsausschuss gut aufgestellt. Hierarchisch sind 

die richtigen Funktionen gesetzt. Es stellt sich die Frage, ob in der aktuellen Situation der Vorsitz von Frau  

Copeland (Bauherrin) an Herr Frick (Auftraggeber) übertragen werden sollte (Eskalationsstufen). Das Projekt be-

findet sich aktuell in der Planungsphase und ist um ca. ein Jahr verzögert. Dieser Terminverzug ist noch nirgends 

festgehalten. 

 

Die Kostensteigerung lässt sich aus seiner Warte wie folgt erklären: 

– Flächensteigerung 

– Kostenberechnung der Fachplaner 

– Teuerung 

 

Der Verpflichtungskredit enthält die Bauherrenreserve, ist aber ohne eine Berücksichtigung der Kostenungenau-

igkeit von +/- 15 %. Die Anforderungen, welche im BuA (80 / 2019) festgeschrieben sind, wurden im Rahmen des 

Wettbewerbs geprüft und bestätigt, sodass von einer vollständigen Bestellung ausgegangen werden kann. 

Der Wettbewerb umfasst die Fachrichtungen Architektur und Statik. Ergänzende Aussagen zur Haustechnik wa-

ren nicht gefragt. Herr Bischof hat den Architekten nie getroffen, sodass er keine Aussage über seine Leistungen 

machen kann. Das Projekt wird seitens Bauherrschaft durch Herr Schweitzer zusammen mit Frau Strässle und 

Herr Simmen geleitet. Die Planer werden durch Frau Strässle und Herr Simmen geführt. Der Beitrag der Bauher-

renberater im Projekt kann nicht beurteilt werden. Es bestehen keine direkten Berührungspunkte. Die Verträge 

werden durch das Spital als Bauherrschaft geschlossen. Das Vorgehen mit dem Risikomanagement wurde im 

Steuerungsausschuss erklärt. Wie das PQM effektiv gelebt wird, kann nicht beurteilt werden. Die Beurteilung 

richtet sich nach vorhandenen Informationen im Protokoll des Steuerungsausschusses. Das Projekt soll vollstän-

dig mit BIM abgewickelt werden. 

8.4 Romano Kunz 

Herr Kunz war im Jahr 2021 als Vertreter des damaligen Amtes für Bau und Infrastruktur (ABI) Mitglied im Steue-

rungsausschuss (STA). Er löste Herr Felder als Vertreter des ABIs ab. Seit Anfang 2022 sitzt Herr Marco 

Caminada als Vertreter im Steuerungsausschuss. Herr Kunz kennt die BuAs von 2019, war bei der inhaltlichen 

Erarbeitung aber nicht involviert, da er erst nach deren Erstellung in die Landesverwaltung eintrat. Herr Kunz 

weist darauf hin, dass es in Liechtenstein üblich ist, dass ein Verpflichtungskredit für Bauprojekte bereits in einer 

frühen Phase beantragt wird. Dadurch soll sichergestellt werden, dass bei einer Volksabstimmung mit negativem 

Ausgang, die angefallenen Kosten verhältnismässig bleiben. Inwieweit sich dieses Vorgehen bei komplexen Bau-

projekten, wie zum Beispiel einem Spitalbau, eignet, ist rückblickend schwierig zu beantworten. Im Rahmen des 

Kreditantrags wäre es aber sinnvoll gewesen, Kostenungenauigkeit, Projekt- und Bauherrenreserven geeignet zu 

berücksichtigen. Bei Start des Projektes NLS fehlten auf Seiten des ABIs die nötigen personellen Ressourcen, 

sodass die Regierung dem Ministerium für Gesellschaft und Kultur die bauherrenseitige Gesamtprojektleitung 

dem Spital übertrug. Die Kombination aus Gesamtprojektleitung und Nutzervertretung kann dazu führen, dass 

ein Projekt zu sehr auf die Nutzerbedürfnisse abgestimmt wird. Im Weiteren besteht eine grosse Herausforde-

rung, ein solches Vorhaben neben der Belastung des operativen Alltages zu führen. Rückblickend war das Pro-

jekt im Jahr 2021 gut unterwegs, auch wenn einige STA-Sitzungstermine, infolge fehlender Informationen, nach 

hinten verschoben werden mussten. Der Informationsgehalt der STA-Sitzungen war in Ordnung, der Hauptfokus 

lag jeweils auf der herausfordernden Situation betreffend Kosten. Gegenüber dem BuA handelt es sich beim 

heutigen Projekt nachweisbar um ein erweitertes Projekt (Mehrflächen etc.). Bereits das Siegerprojekt des Wett-

bewerbes lag rund 8 MCHF über dem Kredit. Vor Abschluss des Wettbewerbes wurde es aus heutiger Sicht ver-

passt, unter Konkurrenz eine Optimierungsrunde zur Kostenreduktion durchzuführen, wie dies beispielsweise im 

Jahr 2021 beim Wettbewerb Schulzentrum Unterland II (SZU II) erfolgte. Gefällte Entscheide zu Beginn eines 

Projektes können ein Projekt in seinem ganzen Ablauf und tiefgreifend beeinflussen. Im Verlaufe des Jahres 

2021 gelang es, aufgrund verschiedenster Optimierungen, die Mehrkosten des Siegerprojekts auf ca. 3 - 4 

MCHF Mehrkosten (inkl. BH-Reserven) per Ende Jahr zu optimieren. 
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Ein zusätzlicher Kostentreiber ist der Entscheid zu Gunsten einer tiefgreifenden Umsetzung nach der BIM-Me-

thode. BIM war im BuA nicht eingerechnet, wird aber von Seiten Bauherrschaft und des STA als «state of the 

art» bei einem solchen Projekt verstanden. Herr Kunz hat den STA darauf hingewiesen, dass das ABI BIM bei 

Neubauprojekten, aufgrund der damit verbundenen Risiken, schrittweise einführt und nicht vollständig. Die Pro-

jektleitung ist jedoch überzeugt, dass eine vollständige Einführung von BIM vertretbar sei, weil man mit einem 

professionellen Büro die Zusammenarbeit eingegangen sei, welches eine vollständige Einführung bereits bei an-

deren Spitalneubauten sichergestellt hatte. Für die erfolgreiche Durchführung eines Projekts ist ein in sich stim-

miger Terminplan wichtig. Im Rahmen des STA wurde das Thema Termine jeweils behandelt, insbesondere der 

aktuelle Projektstand. Im Zusammenhang mit den Altlasten, Strassenverbreiterung etc. hat der Gesamtprojektlei-

ter auf mögliche Verzögerungen hingewiesen, war aber immer optimistisch, dass die vorgegebenen Zeiten ein-

gehalten werden können. Das Vorhandensein eines nachgeführten Übersichtsterminplans als Führungsinstru-

ment wird nicht bestätigt. Die Zusammenstellung des heutigen STA sollte hinterfragt werden. Insbesondere wäre 

ein Mitglied, welches bereits ein solches Spitalprojekt durchgeführt hat, ein wichtiger Know-how Träger. Ebenfalls 

sollte der Controller (Kostenplaner seitens Bauherrschaft) im STA Einsitz nehmen. Bei den Projekten des ABIs 

ist dies üblich und hat sich gut bewährt. 

8.5 Mirco Schweitzer, Yvon Strässle und Marc Simmen 

Herr Schweitzer gehört der Spitalleitung an, führt den Bereich Services und ist stellvertretender Spitaldirektor. Im 

Projekt hat er die Rolle Gesamtprojektleiter Bauherr inne. Die Projektleiterin Bauherr und der Projektleiter Bau-

herr sind ein Team, bestehend aus Frau Strässle und Herr Simmen. Dabei fokussiert Frau Strässle auf die nut-

zerspezifischen und Herr Simmen auf die betrieblichen sowie baulichen Themen. Herr Schweitzer weist darauf 

hin, dass trotz der schlechten Bausubstanz am aktuellen Standort kein Zeitdruck auf das Projekt gegeben ist. 

Trotzdem sind Ausgaben im Neubau besser investiert, anstelle zu Aufrechterhaltung des Betriebes in den beste-

henden Gebäuden. Die Terminsituation war schon immer herausfordernd und sportlich, aber die gesteckten Ziele 

sind ausgewogen und werden verfolgt. Geplant ist, dass mit der F+G Ingenieure AG ein neuer Terminplan er-

stellt wird, welcher auf die neuen Gegebenheiten abgestimmt ist. Die Kostensteigerung lässt sich gemäss Herr 

Schweitzer damit begründen, dass bis Ende 2021 die Kosten über die Flächen geschätzt wurden. Im März 2022 

wurden die Kosten das erste Mal berechnet. Mit dieser Erkenntnis und rückblickend käme das Siegerprojekt ca. 

14 und nicht 8 MCHF über dem Kreditrahmen zu liegen. Eine entsprechende Kostenzusammenstellung zur 

Nachweissicherung hat Frau Strässle erstellt. Gegenüber der ursprünglichen Bestellung sind arbeitsrechtliche 

Anforderungen, die Geburtshilfe sowie pandemiebedingte Anforderungen eingeflossen. Die Planungsstände wer-

den laufend dokumentiert. Das Projekt befindet sich auf einem detaillierten Stand. Trotz verschiedenen Ansich-

ten wird die Leistung des Architekten als gut beurteilt. Eine straffere Führung der Fachplaner durch den Architek-

ten wäre wünschenswert. Zur Entlastung des Architekten hat Herr Simmen die Koordination der Fachplaner 

übernommen. Die Beschaffung der Fachplaner erfolgte erst im Nachgang zum Wettbewerb. Seit dem Beizug der 

Fachplaner hat es auch einen spürbaren Zuwachs im Bereich der Technikflächen gegeben. Auch der Wechsel 

zur F+G Ingenieure AG ist im Projekt spürbar. Die Planer werden durch Frau Strässle und Herr Simmen als Pro-

jektleiter/in Bauherr geführt. Die Kostensteigerung lässt sich auch mit der Krux der ersten Zahl in Zusammen-

hang bringen. Die Phase Vorprojekt ist noch nicht abgeschlossen. Trotzdem hat die F+G Ingenieure AG bereits 

Ihre Tätigkeiten aufgenommen. 

8.6 Felix Aries 

Herr Aries ist als Spitalplaner auf Stufe Bauherr als Berater tätig. Seitens Bauherrschaft war der Fokus der Pro-

jektarbeit immer auf der Qualität, den Terminen und den Kosten. Die Bauherrschaft war in diesen Themen immer 

sehr engagiert und der Architekt deswegen stets unter Druck. Der Architekt habe verschiedentlich darauf hinge-

wiesen, dass das vorliegende Projekt nicht zu diesem Preis gebaut werden kann. 

Es bleibt eine Diskrepanz, welche noch nicht gelöst werden konnte.  

Zum Beispiel weil 

 

– in den Wettbewerbsunterlagen nicht klar ersichtlich war, dass der Kreditrahmen verbindlich ist 

– das Projekt wegen der Architektur und nicht wegen den Kosten ausgewählt worden ist (Ansicht Architekt) 

– es sich bei den Kostenangaben im BuA (80 / 2019) um ein politisches Preisschild handelt 
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Herr Aries war nicht Teil des Planungsteams und nahm auch nicht an den Workshops zur Feinjustierung und Ab-

stimmung teil. Trotzdem ortet er die Kostenexplosion nicht im Bereich des Raumprogramms, sondern in den ver-

wendeten Kostenkennwerten. 

Das heute vorliegende Projekt hat eine hohe Layoutqualität. Das Siegerprojekt hat einen hohen Grad an  

Repräsentation, was für die reine Spitalfunktion nicht zwingend nötig ist. Mögliche Optimierungen identifiziert 

Herr Aries unter anderen im Bereich der Lichthöfe und bei den Treppenhäusern. Inwieweit alle Detailanforderun-

gen betrieblich umgesetzt werden können, ist zudem fraglich. 

Die F+G Ingenieure AG sind erst seit kurzem im Projekt. In dieser kurzen Zeit konnten sie eine gute Übersicht 

erreichen und haben festgestellt, dass einige Unstimmigkeiten bestehen. 

Die Projektunterlagen sind noch nicht vollständig bestellungsreif, da die Kosten einen grossen Druck auf das 

Projekt ausüben. Es bedarf nicht mehr viel, um diese Reife zu erlangen, aber aktuell sind die Arbeiten gestoppt. 

Die Zusammenarbeit im Planungsteam kann Herr Aries nicht beurteilen, da er nicht an den Sitzungen teilgenom-

men hat. Das Leitungsteam Schweitzer, Strässle und Simmen wird als sehr gut verstanden. Herr Schweitzer 

macht einen sehr guten Job. Mit Zahlen ist er sehr diszipliniert. Das Zusammenspiel zwischen Politik, Tagesge-

schäft und Projekt ist für die Rolle des Gesamtprojektleiters nicht zu unterschätzen. 

Der Abschluss Phase Vorprojekt ist aus den oben erwähnten Gründen noch nicht erfolgt. 

Herr Simmen hat eine Terminübersicht erstellt. Es stellt sich aber die Frage, ob ohne Klärung der Kosten weiter-

geplant werden kann. 

Beim Thema projektbezogenes Qualitätsmanagement war Herr Aries nicht involviert. 

Aktuell ist beim Thema BIM das Spital der Treiber. Der Architekt ist bei diesem Thema noch nicht versiert. 

Für die Grundversorgung ist ein neues Landesspital richtig und wichtig. Inwieweit das Vorhaben durch das Volk 

gestützt wird, ist unter dem Aspekt der Mehrkosten für Herr Aries schwierig einzuschätzen. 

8.7 Àlex Cazurra Basté und Lukas Scheck 

Herr Cazurra ist in den SIA Phasen 31 bis 33 der Gesamtleiter Planung. Herr Scheck war bei den Vertragsver-

handlungen involviert. Für das Projekt wurde die Diagonal Architekten AG mit 58.5 % der Architekturleistungen 

beauftragt. Von den Architekturleistungen gemäss SIA sind die Teilleistungen der Kosten- und Terminplanung 

sowie die Bauleitung exkludiert und dem Baumanagement übertragen. Seitens Bauherrschaft wurde für die Kos-

tenplanung die Bau-Data AG mandatiert. Durch die enge Anbindung an die Bauherrschaft fehlte dem Architekten 

im Rahmen des Vorprojekts aber der sonst übliche Sparringpartner zum Thema Kosten. Der Austausch mit der 

Bau-Data AG beschränkte sich in der Regel auf die Übergabe der Planstände. Eine Rückmeldung zu den jeweili-

gen Kosten wurde dem Architekten durch die Bauherrschaft kommuniziert. Bei den Vertragsverhandlungen 

wurde seitens Bauherrschaft darauf hingewiesen, dass die Zielkosten von 72.5 MCHF einzuhalten sind. Ohne 

den Kostenplaner im Planungsteam und den engen Austausch ist dies aber kaum möglich. Insbesondere, da in 

der Regel ein Projekt vor Abgabe der Planstände kostenmässig abgestimmt wird. Seit dem Wettbewerb wurde 

die Bestellung entwickelt und laufend erweitert (zum Beispiel Kühldecken sowohl in den Patientenzimmern als 

auch in den Büros). Zur Eindämmung der Kosten hat der Architekt das Projekt über die Achsabstände redimensi-

oniert und die Flächen reduziert. Die Bauherrschaft war aber mit dieser Variante nicht einverstanden und erwar-

tete vom Architekten, dass die weitere Planung gemäss Anforderungen seitens Nutzer und Betrieb erfolge. Das 

Landesspital sei nur in dieser Form konkurrenzfähig. Der Architekt entgegnete, dass die Zielkosten nur mit einer 

angepassten Bestellung eingehalten werden können. Eine Kostenüberschreitung war deshalb zu erwarten und 

absehbar. Im Rahmen von Workshops wurden bereits Einsparungen identifiziert. Bisher fehlte aber hierzu die 

entsprechende Kostentransparenz und die Beteiligung an der Kostenplanung. Die Fachplaner haben eine gute 

Arbeit gemacht und die nun vorliegenden Kosten sind durch diese erhärtet. Im Steuerungsausschuss war der 

Architekt nicht vertreten. Seitens Architekten bestand das Angebot, das Projekt im STA zu vertreten und unsere 

Einschätzung zur Kostensituation zu erläutern. Von diesem Angebot wurde aber bisher nicht Gebrauch gemacht. 

Nebst dem Kostenplaner fehlt im Planungsteam ebenfalls die Terminplanung. Mit der Beauftragung der F+G In-

genieure AG soll sich dies ändern. 
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Inwieweit sich die Zusammenarbeit zwischen dem Architekten und dem Baumanagement intensiviert, kann zum 

heutigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden, da die F+G Ingenieure AG erst ab SIA Phase 32 beauftragt ist. Die 

Diagonal Architekten AG ist sich bei Projekten mit öffentlichen Bauherren gewohnt, dass sowohl ein Nutzerver-

treter als auch ein Vertreter Bau in der Projektorganisation eingesetzt werden. Im Projekt NLS fehlt aktuell der 

Vertreter Bau. Für die Zukunft wünscht sich der Architekt von F+G Ingenieure AG eine engere Zusammenarbeit 

und einen Partner zum Thema Kosten. 

8.8 Cesare De Sanctis 

Herr De Sanctis hat Erfahrung aus diversen Spitalprojekten und ist seit der Erstellung der BuA (80 / 2019) für die 

Abschätzung der Kosten verantwortlich. Aus seiner Erfahrung ist die Balance zwischen Qualität, Kosten und Ter-

mine durch neue Projektziele wie zum Beispiel die BIM-Einführung, zusätzliche Anforderungen seitens Nutzer 

und Betrieb etc. nicht mehr ausgeglichen. Aktuell ist alles in Bewegung. Da bei den Planern und beim Architek-

ten fast keine Erfahrung mit BIM vorhanden ist, wäre eine separate Budgetposition für BIM anzustreben. Zudem 

müssen sich die Bauherrschaft und die Planer für BIM befähigen. Durch die Beauftragung von Kaulquappe AG 

und Amstein + Walthert wurde dies teilweise bereits umgesetzt. 

 

Die Kostensteigerung kann aus seiner Sicht wie folgt begründet werden: 

– Die Zuordnung der Gesamtprojektleitung beim Landesspital ist ein Novum. 

– Dies führt dazu, dass Entscheide nicht gefällt, keine Abstriche im Raumprogramm gemacht oder Standards 

dem Leistungsziel angepasst werden. 

– Im März 2021 wurde ein Versuch unternommen, das Projekt zu redimensionieren. Dieser Versuch wurde aber 

gestoppt. Das Projekt wurde mit ca. 600 m2 Mehrflächen weitergeführt. 

 

Als Referenzprojekt hat die Bauherrschaft das Spital Schiers vorgegeben. Gegenüber dem ursprünglichen Refe-

renzprojekt Schiers wurde die Qualität im vorliegenden Projekt aber laufend erhöht. Zum Beispiel wurde die Be-

leuchtung qualitativ und ästhetisch verbessert. Ebenfalls ist der heutige Gastrobereich um 58 % zu gross und 

wird auf der gesamten Mehrfläche mit Gastrogeräten bestückt. Die Honorare im Verpflichtungskredit sind mit 

25 % eingerechnet. Darin enthalten sind Honorare der Bauherrschaft, der Berater sowie der Planer. Hätte das 

ABI den Gesamtprojektleiter gestellt, dann wären diese Honorarkosten nicht ins Projekt eingeflossen. Bevor die 

Bau-Data AG mit der ersten Kostenschätzung starten konnte, hat der Spitalplaner zusammen mit dem Nutzer die 

erforderlichen Flächen festgelegt. Die daraus resultierende Bestellung wurde dreimal angepasst resp. weiterent-

wickelt. Im Wettbewerb waren 100 % der Architekturleistungen gemäss SIA ausgeschrieben. Infolge sich ändern-

den Funktionen ändern sich auch die Kostenkennwerte als Basis für die Abschätzung der Kosten. Änderungen 

im Bereich der Tiefgarage oder in den Bereichen der Patientenzimmer haben einen direkten Einfluss auf die Kos-

ten. Bis November 2021 basierte die Kostenschätzung auf Flächenangaben. Ergänzende Pläne standen erst im 

Februar 2022 zur Verfügung respektive wurden erst im Februar 2022 freigegeben. 

8.9 Stefan Walser 

Herr Walser weist darauf hin, dass die F+G Ingenieure AG ihre Projektarbeit offiziell noch nicht gestartet hat. Der 

Vertrag mit der Bauherrschaft (Spital) für das Baumanagement und die Bauleitung beginnt erst mit dem Start der 

Phase Bauprojekt. Trotzdem wurde bereits Ende März 2022 ein erster Workshop zum Thema Kosten durchge-

führt. Basis hierzu bildeten die Kostenberichte und Kostenverläufe von der Bau-Data AG. Die Kostenentwicklung 

erachtet Herr Walser als konstant und nachvollziehbar. Dagegen sind die Veränderungen bei den Einheitsprei-

sen, ohne ergänzende Erläuterungen, nicht nachvollziehbar. 

Die Kostensteigerung könnte gemäss Herr Walser wie folgt begründet sein: 

 

– Die Verwendung des Spitals Schiers als Kostenbasis war nicht ideal (Vergleichbarkeit nicht gegeben) 

– Bis Ende 2021 basierten die Kosten auf einer Schätzung, erst im März 2022 wurden die Kosten unter Berück-

sichtigung von Markpreisen berechnet 

– Das Projekt hat sich entwickelt und zusätzliche Flächen wurden ins Projekt aufgenommen 

  



 

Neubau Landesspital Liechtenstein - Schlussbericht Organisations- und Prozessanalyse (Audit) Seite 23/26 

 

Im Weiteren sollten bei der Kostenermittlung Unsicherheiten des Projektperimeters wie Auflagen seitens Amtes 

für Umwelt nicht ausser Acht gelassen werden. Im Rahmen des Wettbewerbs hätte sinnvollerweise eine Pro-

jektoptimierung unter Konkurrenz erfolgen sollen (vor Ernennung Siegerprojekts). Dieser Verzicht ist ein Fehler 

im Wettbewerbsprozess. Grundsätzlich ist es beim Bauen üblich, dass Kostenungenauigkeiten ausgewiesen und 

in einem Kreditantrag eingerechnet sind. Ob es sich beim Verzicht um einen politischen Entscheid handelt, kann 

nicht beantwortet werden. Für den weiteren Projektverlauf müssten die Spielregeln mit dem Architekten geändert 

werden. Herr Walser könnte sich sehr gut vorstellen, dass F+G Ingenieure AG in der Phase Bauprojekt die Ge-

samtleitung Planung vom Architekten übernimmt. Die enge Zuordnung des Baumanagements am Bauherrn ent-

spricht dem Standard in Liechtenstein. In anderen Bau- oder Industrieprojekten entspricht diese Kombination 

nicht der Regel. Trotz der Nähe zur Bauherrschaft beabsichtigt F+G Ingenieure AG, die Kostenplanung aktiv mit 

dem Architekten und den Fachplanern voranzutreiben. Die Aufgaben zwischen Kostenplanung und Kostencon-

trolling (Beratung der Bauherrschaft) müssen im Projekt klar getrennt werden. Im Rahmen von Sitzungen und 

Workshops hat der GPL BH immer auch die Frage nach den Kosten und Auswirkungen gestellt. Das Feedback 

der Bau-Data AG schien aber oft nicht befriedigend und aus diesem Grund konnten die Auswirkungen auf die 

Kosten durch den GPL BH nicht vollumfassend beurteilt werden. Für eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes 

müssen die Kosten zwingend eingehalten werden. Inwieweit diese Anforderungen durch den Architekten umge-

setzt werden können, ist schwierig zu beantworten. Die F+G Ingenieure AG geht davon aus, dass bei den aktuel-

len Kosten jeweils vom «Worstcase» ausgegangen wurde. So zum Beispiel bei der Pfählung, wo die Kostenan-

gaben nicht auf einer Probe Pfählung beruht, sondern auf die schlimmsten anzunehmenden Bodenverhältnisse. 

Inwieweit durch die Fachplaner zusätzliche Reserven in den Preisen mitberücksichtigt wurden, kann nicht beant-

wortet werden. 

8.10 Andreas Gritsch 

Herr Gritsch weist darauf hin, dass er in seiner Funktion als Leiter Stabstelle Finanzen nicht operativ im Projekt 

tätig ist und deshalb im Rahmen des Audits nur beschränkt Auskunft geben kann. Dies betrifft zum Beispiel die 

vorgängig gestellten Fragen zu den Gründen für die Kostensteigerung. In Liechtenstein unterstehen die Finanz-

geschäfte dem fakultativen Finanzreferendum. Zudem muss jeder Finanzbeschluss auch vom Fürsten genehmigt 

werden. Vermutlich werden die prognostizierten Mehrkosten im Projekt Neubau Landesspital deshalb vom Volk 

nicht so locker aufgenommen. Insbesondere, da das aktuelle Projekt mit dem Ergänzungskredit teurer wird als 

das vom Volk im Jahre 2011 abgelehnte Spitalprojekt. Die Frage des «Bauherrn» wurde im Projekt erst spät ge-

klärt. Dadurch waren die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten lange Zeit unklar. Erst mit der Klärung des 

«Bauherrn» ist ersichtlich, ob es sich um eine Investition (Verantwortung beim ABI) oder um eine Subvention 

(Verantwortung bei Dritten, hier beim Spital) handelt. Auch wenn seit Mitte 2020 die Rolle «Bauherr» durch das 

Landesspital wahrgenommen wird, ist die Rolle des ABIs im Projekt weiterhin nicht klar ersichtlich. Da es sich 

beim vorliegenden Projekt um ein Subventionsprojekt handelt, müsste gemäss Subventionsgesetz die Kosten-

kontrolle durch das ABI erfolgen. Der BuA (80 / 2019) wurde durch das Ministerium für Gesellschaft und Kultur 

erstellt, was nicht der Praxis entspricht. Unabhängig vom Ersteller bleibt aber der Anspruch, dass der Inhalt des 

BuA sakrosankt bleibt und das Projekt nicht von der Bestellung abweichen darf. Ebenfalls ist zu berücksichtigen, 

dass ein Ergänzungskredit wieder vom Volk zu bestätigen ist. 
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8.11 Dr. Helmuth Vogt 

Herr Dr. Helmuth Vogt ist Stiftungsratspräsident des Landesspital Liechtenstein. Der Stiftungsrat ist das oberste 

strategische Organ des Landesspitals Liechtenstein. In dieser Rolle verantwortet er nicht direkt Bauprojekte, son-

dern ist im Organigramm des Projektes Neubau Landesspital ein seitlich angegliedertes strategisches Organ, 

welches über der Spitalleitung steht. In dieser Konstellation erhält der Stiftungsrat ein regelmässiges Reporting 

aus dem Projekt, hat aber keine operative Funktion. Gemäss des Spitalgesetzes des Fürstentums Liechtenstein 

stellt das Land dem Landessspital die dem Betrieb dienenden Immobilien zur Verfügung. In Bezug auf den Neu-

bau ist die Hauptaufgabe des Stiftungsrates, strategische Änderungen in das Projekt einfliessen zu lassen (z. B. 

Geburtshilfe). 

Im vorliegenden Projekt hat die Regierung des Fürstentums Liechtenstein die Aufgabe der Bauherrschaft ans 

Landesspital delegiert und nimmt mit einem Vertreter Einsitz im STA. Der Stiftungsrat hat seinerseits eine Person 

in den STA delegiert. Bis Ende 2021 war dies Herr Helmuth Vogt, ab Februar 2022 Herr Marco Oesch. Herr Vogt 

brachte sein medizinisches Wissen in den STA ein – Herr Vogt ist praktizierender Zahnarzt mit einer eigenen 

Praxis – in baulichen Themen musste er sich jedoch auf die fachlich versierten Exponenten des Gremiums ver-

lassen. In seiner Wahrnehmung hat aber das ehemalige ABI in dieser Rolle im STA wenig Einfluss auf das Pro-

jekt und dessen Abwicklung genommen. 

Die Balance zwischen Kosten, Terminen und Leistung schien Ihm bis zu seinem Austritt aus dem STA den Um-

ständen entsprechend gut (Teuerung etc.). Der aktuelle Kostenstand ist aus seiner Sicht zu verifizieren. Es liegt 

aber ein aus medizinischer Sicht gutes Projekt vor, bei welchem auch der Flächenzuwachs plausibel scheint. 

Aus Sicht von Herr Vogt ist der BuA 80 / 2019 kein konkretes Projekt, sondern lediglich eine Flächenaddition, 

aus welcher sich ein Spital ergeben soll. Aus Sicht medizinischer Abläufe garantiert eine Flächenaddition noch 

kein funktionierendes Spital. Die ausgewiesenen Kostensteigerungen sind multifaktoriell, z. B. ist der herangezo-

gene Referenzbau Schiers möglicherweise als Vergleichsprojekt ungeeignet (z. B. wegen anderer Rahmenbe-

dingungen), weiter liegen beeinflussbare Mehrbestellungen vor, dazu kommen nicht beeinflussbare Mehrkosten 

(z. B. wegen anspruchsvollem Baugrund). Mit der Projektdauer nehmen Mehrkosten aus Unwägbarkeiten wohl 

zu (z. B. aufgrund Gesetzesänderungen). Bei den beeinflussbaren Mehrkosten sind sicherlich Optimierungen 

möglich. Weiter macht die aktuelle Situation im Bauwesen die Umsetzung von Projekten anspruchsvoller. 

Rückblickend ist er mit der Leistung des STAs nur bedingt glücklich, es fehlte an spezifischem Bauwissen. 

Für den weiteren Projektverlauf scheinen Ihm wichtig, dass die Organisation auf der Ebene STA, GPL BH und 

PL BHs mit mehr Bauwissen ausgestattet wird und die Rechten / Pflichten besser definiert werden. Auch auf der 

Ebene des Stiftungsrates ist mehr Bauwissen erwünscht. Weiter ist auch die Zusammenarbeit mit der Regierung 

als Auftraggeberin zu spezifizieren. 

Es gibt für Ihn zwei Varianten zum weiteren Vorgehen. 

Entweder wird das vorliegende Projekt optimiert und dann mit den verifizierten Kosten politisch bestätigt. Oder 

man geht mit der Ausschreibung eines neuen Wettbewerbs deutlich unter dem Kreditrahmen (BuA 80 / 2019) 

mutig zurück auf Feld 1. 

Nun ist es an der hohen Regierung zu sagen, welcher Weg gemeinsam zu gehen ist. 

8.12 Marco Oesch 

Herr Oesch1 wurde per 01.01.2022 in den Stiftungsrat des Landesspitals Liechtenstein gewählt und trat per Feb-

ruar 2022 in den Steuerungsausschuss des Neubaus Landesspital Liechtenstein ein. Anfangs März 2022 haben 

Ihm Frau Copeland und Herr Schweitzer das Projekt sowie den bisherigen Verlauf samt aktuellen Plänen, ohne 

auf die Kosten einzugehen, vorgestellt. Ende März 2022 wurde dem STA dann der aktuelle Projektstand mit den 

vorliegenden Mehrkosten präsentiert. 

Aus seiner bisherigen Einsicht ins Projekt scheint ein Siegerprojekt mit einer guten Balance zwischen Kosten, 

Terminen und Leistungen gewählt worden zu sein. Beim vorliegende Kostenstand ist die Qualität der einzelnen 

Bestandteile unklar (z. B. Berechnungsmethode, ggf. enthaltene Reserven und Kostenungenauigkeit der von 

Fachplaner beigesteuerten Anteile des KV). 

  

 
1 Marco Oesch leitet seit 2012 das Departement Services und ist Stellvertreter des Vorsitzenden der Geschäftsleitung am Kantonsspital Grau-

bünden in Chur. 
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Für Ihn ist klar, dass der erste konkrete Projektstand massgebend für die effektiven Projektkosten ist (in diesem 

Fall das Siegerprojekt). Dieser Stand wies bereits Mehrkosten in der Grössenordnung von + 8 MCHF gegenüber 

dem BuA 80 / 2019 auf. Die Gründe für die zusätzliche Kostensteigerung neben der Baukostenteuerung lassen 

sich ferner bei den nicht beeinflussbaren Mehrkosten (+ 10 MCHF) und bei den Bestellungsänderungen (+ 12 

MCHF) gemäss nachfolgenden Tabellen finden. 

 

Nicht beeinflussbare Mehrkosten (exkl. erhöhte Anforderungen Ableitungen): 

 

 

 
Quelle Abbildung: Marco Oesch per 28.06.2022 

 

Bestellungsänderungen: 

 

 

 
Quelle Abbildung: Marco Oesch per 28.06.2022 

 

Es scheint Ihm offensichtlich, dass bereits für das gewählte Siegerprojekt der Kostenrahmen aus dem BuA 80 / 

2019 nicht ausreichend war und diese Erkenntnis zurück zur Auftraggeberin gemeldet hätte werden müssen. 

Diese hätte dann entscheiden können, wie mit diesem Umstand umzugehen ist. Bei einem vom Volk bewilligten 

Kredit von 65.5 MCHF. (exkl. Baukostenteuerung) hätte die Vorgabe für das Wettbewerbsprojekt bei max.  

55 MCHF (+/- 15 %) liegen dürfen. Die zusätzlichen gesprochenen 7 MCHF aus dem Spitalfonds der Gemeinde 

Vaduz hätten dann für die Bereitstellung der Bauparzelle, den Rückbau des bestehenden Landesspitals (inkl. 

Schadstoffsanierungen) und für Reserven reserviert werden müssen.    

Das vorliegende Projekt ist sicherlich optimal für die Nutzer / den Betrieb und hat auch «luxuriöse» Anteile. Was 

aber klar ist, das vorliegende Projekt kann unmöglich innerhalb des vom Volk bewilligten Kredites gemäss BuA 

80 / 2019 realisiert werden. Wenn dies der Wille wäre, müsste man gemäss Herr Oesch auf Feld 1 zurück, die 

bereits entstandenen Kosten abschreiben und mit Zielkosten von 55 MCHF (+/- 15 %) exkl. Baukostenteuerung, 

Bereitstellung Bauparzelle, Rückbau LLS einen neuerlichen Wettbewerb ausschreiben.  
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9 Stellungnahmen 

Den Beteiligten wurde anlässlich eines gemeinsamen Termines der Vorabzug des Schlussberichtes vorgestellt 

und die Gelegenheit gegeben, im Nachgang Ihre schriftliche Stellungnahme einzureichen. 

Die Rückmeldungen der Beteiligten wurden dabei wie folgt behandelt: 

 

– Nachweislich falsche Angaben oder Korrekturen zu Aussagen in den Interviews wurden im definitiven Schluss-

bericht berücksichtigt. 

– Erklärungen, Herleitungen etc. – wie z. B. Fehler der Detailflächen im Wettbewerbsprogramm – sind nicht Be-

standteil der Organisations- und Prozessanalyse und wurden deshalb im definitiven Schlussbericht nicht be-

rücksichtigt. 

 

Die Stellungnahmen selbst sind nicht Bestandteil dieses Schlussberichtes und werden diesem lediglich beige-

fügt. Es sind dies folgende Stellungnahmen inkl. allfälliger Beilagen (Sortiert nach Eingang): 

 

– Àlex Cazurra Basté vom 23.05.2022 

– Stefan Walser vom 24.05.2022 

– Sandra Copeland vom 30.05.2022 

– Mirco Schweitzer, Yvon Strässle und Marc Simmen vom 30.05.2022 

– Manfred Bischof vom 01.06.2022 

– Felix Aries vom 01.06.2022 

– Cesare De Sanctis vom 03.06.2022 

– Dr. Daniel Risch vom 21.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beilagen: 

– Stellungnahmen und Beilagen gemäss Kapitel 9 
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